
 

Infobrief 
 
 

„Differenzbesteuerung im Gebrauchtwarenhandel“ 
 

 

Gebrauchtwarenhändler kaufen ihre Waren oft von Privatpersonen. Da Privatpersonen nicht 

berechtigt sind, Rechnungen mit Umsatzsteuer auszustellen, kann der Händler keinen 

Vorsteuerabzug vornehmen. Der spätere Verkauf durch den Händler unterliegt jedoch dem 

Regelsteuersatz in Höhe von 19 Prozent. Um in diesen Fällen eine adäquatere Umsatz-

besteuerung zu erreichen, wurde die Differenzbesteuerung gemäß § 25a UStG eingeführt.  

 

Bei der Differenzbesteuerung wird gemäß § 25a Abs. 3 UStG nur der Differenzbetrag 

zwischen Einkaufs- und Verkaufspreis und somit nur die unternehmerische Wertschöpfung 

besteuert.  

 

Voraussetzungen: 
‐ Es handelt sich um bewegliche körperliche Gegenstände (Ausnahme: Edelmetalle, 

Edelsteine).  

‐ Der Unternehmer muss ein gewerblicher Wiederverkäufer sein (d. h. Unternehmer, die 

gewerbsmäßig mit beweglichen körperlichen Gegenständen handeln oder diese 

versteigern).  

‐ Die Gegenstände müssen in Deutschland oder in anderen Ländern der EU ohne 

Vorsteuerabzug eingekauft worden sein.  

 

Für Kunst- und Antiquitätengeschäfte gelten gemäß § 25a Abs. 2 UStG folgende Sonder-

regelungen (der Wiederverkäufer kann auch beim Verkauf von folgenden Gegenständen zur 

Differenzbesteuerung optieren): 

‐ Kunstgegenstände 

‐ Sammlungsstücke 

‐ Antiquitäten (Gegenstände, die mehr als 100 Jahre alt sind) 

 

 



 

 

Voraussetzung ist, dass der Unternehmer die Gegenstände selbst eingeführt hat oder dass 

der Unternehmer, der ihm Kunstgegenstände geliefert hat, kein Wiederverkäufer ist.  

 

Die Option bindet den Unternehmer für zwei Kalenderjahre und muss mit der ersten 

Voranmeldung eines Kalenderjahres beantragt werden.  

 

Beispiel: 

Kauf eines Gebrauchtwagens von einer Privatperson für EUR 15.000,00. Nach einigen 

Reparaturen wird der PKW für EUR 18.000,00 wieder verkauft.  

 Ohne Differenzbesteuerung Mit Differenzbesteuerung 

Kaufpreis 15.000,00 EUR 15.000,00 EUR 

Verkaufspreis 18.000,00 EUR 18.000,00 EUR 

Differenz  3.000,00 EUR 

Bemessungsgrundlage USt 15.126,05 EUR 2.521,00 EUR 

19 Prozent Umsatzsteuer  2.873,95 EUR  479,00 EUR  

Steuervorteil  2.394,95 EUR 

 

 

Auch hier gilt: Dieser Artikel kann eine Beratung durch Ihren Steuerberater nicht 
ersetzen. Kontaktieren Sie diesen deswegen und holen Sie sich einen auf Ihren 
Einzelfall zugeschnittenen Rat ein. 
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